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Ich kann arbeitsrechtlich (und auch beamtenrechtlich) aus dem Grundgesetz zwar einen
prinzipiellen Anspruch ableiten hierauf Rücksicht zu nehmen. Aber eben nur soweit dies aus
arbeitsorganisatorischen Gründen möglich ist. Hier findet immer eine Güterabwägung statt und
das bedeutet eben auch, dass der Arbeitnehmer auf die Sachzwänge die mit seinem
Aufgabenbereich verbunden ist genauso Rücksicht nehmen muss.
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